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Zum Antrag des zürcherischen Regierungsrates vom 6. Jan. 1966

Es ist soweit! — Der Antrag des Regierungsrates des Kantons Zü-
rieh an den Kantonsrat über die Abänderung von Art. 16 der Staats-
Verfassung vom 6. Januar 1966 liegt nunmehr gedruckt vor. Materiell
betrifft die Vorlage die Einführung des vollen Frauenstimm - und
-Wahlrechts im Kanton Zürich. Die vorgeschlagene gesetz-
geberische Formulierung ist denkbar einfach, KV Art. 16 soll nach dem
regierungsrätlichen Antrag folgenden Wortlaut erhalten:

„S/z'wzwzZzerezVz/zg/ wrcz/ m ö//ew//zchß Aem/e?' wwh/èzzr sini Schwei-
zer&wrger wnz/ Sc/weizer&wrgenwwen, z/ze z/zz.r 3wzmj;zg.?/e A/ienyzz&r zw-
rwc&geieg/ hzz/>ew."

Die Vorlage ist unbelastet von allen weiteren Anträgen, gestützt auf
folgende Ueberlegungen (S. 14):

,,/wz flmè/zztfe zzm/ z/ze Azzzz/Tpo/z/Acfoe TYzzgwez/e z/sr worgemWzzgewen
Rege/zzng ermhezn/ e.t zzA zzzzge^ez'g/, z/en b£z;w2wz/)erec/z/zg£en Ge/egew/zzezi
zsw geAew, zz/>er z/ze.re GrwwzAzz/z/rzzge z-zwrerer Dewzoisrzzize zz//ezw äm ew£~
mèezz/ew tznz/ a//e A'eAezz/rzzgera, z/ze Ac/z 7>ez z/er üzw/wferzzwg z/e.r zw/egrzz/ew
-Frzzwen.r/zwzwz- wwz/ -znafe/rezzhG zzoefe Ve//en £ö?zwew, zz///z/7/zger .fpzï/erer
7>e.rowz/erer Rege/wrag, /?ez z/er z/arm z/z'e Frazzew e/>e«/a/A mzAprecèew &öw-
wen, yorzw/zehzA/ew."

Konkreter Ausgangspunkt für die Vorlage ist in erster Linie die
Behördeninitiative des Stadtrats Zürich vom 7. Oktober 1955, welche
lanciert wurde im Anschluss an die positiven Resultate der statistischen
Frauenbefragung vom 25. August 1955. Diese Behördeninitiative ging auf
das Ganze, sie postulierte also durchaus nicht nur — wie die regierungs-
rätliche Weisung vom 6. Januar 1966 (S. 4) ausführt — „die Gewährung
vermehrter politischer Mitbestimmungsrechte an die Frauen". Der Wort-
laut des Schreibens des Zürcher Stadtrates an den Kantonsrat ist in die-
sem Punkt unmissverständlich: „Da die weitaus überwiegende Zahl der
Frauen entweder das volle oder das partielle Stimm- und Wahlrecht
wünscht, sind die gesetzgeberischen Massnahmen zur Verwirklichung
der Forderung nach politischer Gleichberechtigung zu treffen. Auf Grund
von Artikel 29 der Kantonsverfassung stellt der Stadtrat — in der
Form der einfachen Anregung — das Begehren, es sei dem Volke erneut
eine Vorlage über das Stimm- und Wahlrecht der Frau zu unterbreiten".
Im Hinblick auf das „Gestürm" des „Bundes der Gegnerinnen", es müsse
vorerst eine konsultative Frauenabstimmung durchgeführt werden, ist
also mit allem Nachdruck festzuhalten, dass die Vorlage vom 6. Januar
1966 nichts anderes ist als die späte Frucht der Frauenbefragung vom
25. August 1955

Mit dem Antrag auf Zuerkennung des integralen Frauenstimm- und
-Wahlrechts lässt der Regierungsrat die Motionen zur Gewährung nur
partieller Rechte hinter sich; es sind dies

3



1. die Moiion G/aii/eWer (Nr. 846) über das fakultative Recht der
Gemeinden, im Rahmen ihrer Zuständigkeit bei der Besetzung öffent-
licher Aemter das Stimmrecht und die Wählbarkeit auch Schweizerbür-
gerinnen zu verleihen;

2. die Moiion 5cbmz/7/à7>er/m (Nr. 847), es sei im Kanton, den Be-
zirken und Gemeinden den Schweizerbürgerinnen in Angelegenheiten der
Schule, der Kirche und der Fürsorge das aktive und passive Wahlrecht
zu verleihen; beide vom Oktober 1954;

3. die .Moiioîi .Böc&A vom 12. Oktober 1959 (Nr. 994), es sei Bericht
und Antrag zu unterbreiten, ob den Schweizerbürgerinnen das Stimm-
recht bei kantonalen Volksabstimmungen verliehen werden könne.

Der Antrag des Regierungsrates, es seien diese Motionen als erledigt
abzuschreiben, entspricht der heutigen Situation. Im Hinblick auf den
immer grösser werdenden Abstand von der Entwicklung in den drei
welschen Kantonen sind Vorlagen für ein nur partielles Stimm- oder
Wahlrecht nicht mehr am Platz. Aber auch die kantonal-zürcherische
Entwicklung drängt über den engen Rahmen der Motionen vom Oktober
1954 hinaus. Das Gemeindefakultativum hätte eine unhaltbare Rechts-
Zersplitterung zur Folge, so dass ohnehin für alle 171 Gemeinden des

Kantons ein einheitlicher Rechtszustand geschaffen werden müsste. Die
-Moizo« Scbmx/f/ä&er/m ist bezüglich des aktiven und passiven Wahl-
rechts in Sachen Schule durch die Revision des Volksschulgesetzes
1959 bereits teilweise erfüllt, in Sachen Kirche durch die Kirchengesetz-
revision 1963 sogar überschritten. Was aber ist im Sinn dieser Motion
wohl unter Fürsorge zu verstehen? Nichts hat sich in den letzten 30 Jah-
ren derart geändert wie die nach Armenpflege und Wohltätigkeit rie-
chende Fürsorge, an ihre Stelle sind die Sozialversicherungen und andere
Sozialleistungen der öffentlichen Hand getreten. In ihrer grossen Linie
ist „die Fürsorge" längst ein Stück Politik geworden.

Die Moizone« G/aii/eMer zzzzzi 5cbm:z/77ä£ez7m vom Oktober 1954
wurden vom Kantonsrat im Anschluss an die Behandlung der PdA Ini-
tiative betreffend das Frauenstimmrecht überwiesen. O Fülle saurer Er-
innerungen! Die PdA, die sich des Frauenstimmrechts als Schlager und
Reklame bediente, sollte „heruntergekauft" werden. Ein Gegenvorschlag
auf Zuerkennung irgendwelcher politischer Rechte, der die Situation
hätte retten können, wurde der PdA zuliebe durch den Kantonsrat nicht
ausgearbeitet. Die Folge war eine heillose Verwirrung der Gefühle. Ging
es eigentlich um die PdA oder um das Frauenstimmrecht? Nicht einmal
die aktivsten Stimmrechtlerinnen waren sich hierüber einig. Die PdA-
Initiative wurde mit dem Antrag auf Ablehnung zur Abstimmung unter-
breitet. In Voraussicht einer massiven Verwerfung der Vorlage bedeu-
teten die Motionen Glattfelder und Schinz/Häberlin auf Jahre hinaus die
einzigen Stützpunkte zu einer weiteren Entwicklung der Frauenrechte.

Als dann die Abstimmung vom 1. Februar 1959 über die Einführung
des Frauenstimm- und -Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten
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in Zürich negative Resultate ergab, die sich lähmend auch auf die kan-
tonale Entwicklung legten, war es das Verdienst von Kantonsrat Böc&/z
durch seine Mo'izozz auf Zuerkennung des Sachstimmrechts an die Schwei-
zerbürgerinnen die Diskussion um das Frauenstimmrecht warm zu halten.
Auch diese dankenswerte Motion war situationsbedingt. Der regierungs-
rätliche Antrag setzt sich über dieselbe hinweg mit der fundierten Be-
gründung:

„Dr wäre wenig ezWezze/.;£enz/, zLzxx z/ze Drzzzzezz &ez .EzzGcfzezziezz zz&er
&zzzz£ozzzz/e Szzcfz/rzzgezz xoÄezz zzzzf&eVzrazzzezz *zter/e«, wzz&rezzzf zfraezz zfzzx

S£zrazzzrec&£ in Gezzzezzzzüezzzzgez'egezzAeziezz zzzzz£ zzzzcfz zfzzx zz&izne ITzzWrecÄ£
&ei zier Sesefenng ö//eniiic&er Aewier, zfzzx zzorrazz/erwezxe geringere,
Azz/orzferzzzzgezz zzzz ziie poJz'fzxc&e f/rieiij^rzz/i x£e/f£, zzD zfzzx StizzzmrecM
in SzzcÄ/rzzgezz, nicèi gewä&ri wzzrzfen. HD wenig rezz/zxtixcfz erxcÄez'zzew

/erner rcèon nerireiene Lor.rc/.>/äge, äzzx Stirawzrecfcf zier Frzznen zzzzr /zzr
/7exiinznzie HzzcZzgeiHefe, &ezxpz°e/.s'wez'xe 5ci?ni- ozier Fizrxorgezzzzgefegezz-
beiien, norzzzxeèezz. Derzzriige Sexc&räzz&zzzzgezz Jex SfirararecèD znz'Axiezz
xwzzzzgx/äzz/z'g zzz Aii'grenzzzngi'^cizwierig^eifen /zziwen, znzzzz zien^e nzzr
zizzrzzn, äzzxx ^ezxpze/xwezxe ziie Frzzge zzzzcfo zier £r.r£eüi«ng einex zzezzen
5c/zzziizzzzzxex ziezz Sfzmzzz^zzrgern zzicfei zznier xcizniixcizen, xonziern /zzzzzzzs-
recfrô/z'cfzen Hxpe&fezz, zzäzniiciz wegen zier ziexwegezz ein£re£ezzziezz /izzzzzz-
sie'iien Be/zzxizzng ziex Gezneinwexezzx, zzzzn jEnixcizeizi zzorzzziegew ixi."

Hinsichtlich der Begründung des Antrags auf Zuerkennung der vol-
len politischen Rechte ist die regierungsrätliche Vorlage von erfrischen-
der Kürze. Vor allem wird verwiesen auf die veränderte wirtschaftliche
Situation der Frau, ihre grosse und unerlässliche Arbeitsleistung in
Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft. Erinnert wird an die Tüchtig-
keit der Schweizerfrau in Haushalt und Kindererziehung. Mädchen und
Knaben geniessen die gleiche Ausbildung, Männern und Frauen stehen
die gleichen Quellen zur Information zur Verfügung. Der demokratische
Grundsatz wird nur dann zur vollen politischen Realität, wenn alle Bür-
ger, die sich um das Gedeihen des Staatswesens sorgen und zur Mitarbeit
bereit sind, zur Aeusserung ihres Willens Gelegenheit erhalten; er muss
verkümmern, wenn dieses Recht nur einem Teil des Volkes eingeräumt,!
wird, ein ebenso grosser anderer Teil aber beiseite stehen muss. Schliess-
lieh ist die fehlende staatsbürgerliche Gleichberechtigung der Frauen
dem internationalen Ansehen des Landes nicht förderlich, die Schweiz
verliert zusehends an demokratischer Glaubwürdigkeit unter den andern
Völkern. Alle diese Argumente sind nicht neu, sie erhalten aber als Be-
gründung der regierungsrätlichen Vorlage ihr besonderes Gewicht.

Die politisch interessierten Frauen wissen der zürcherischen Regie-
rung Dank, dass sie endlich ihr dringendes Anliegen aufgegriffen und
ihren Antrag in der vorliegenden Weise gestellt hat. Dr. G. D.

Der regierungsrätliche Antrag vom 6. Januar 1966 kann zum Preise von
Fr. 1.— bei der Staatskanzlei bezogen werden.
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